
Referentin: Sevilay Inci- Kartal 

Teilhabe durch Online-Beratung –Online 

Beratung als Möglichkeit , das Schweigen 

über eine drohende oder bestehende 

Zwangsverheiratung zu brechen 



Der Verein Mädchenhaus Bielefeld e.V. wurde 1987 gegründet und ist anerkannter 
Träger der Kinder-und Jugendhilfe. 

 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Unterstützung von Mädchen und jungen 
Frauen, die sexualisierte, körperliche und/oder psychische Gewalt erlebt haben.  

Mädchen und junge Frauen werden mit den verschiedenen Angeboten dabei 
unterstützt, Schutz und Sicherheit zurückzugewinnen und selbstbestimmte 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln.  

 

Die wesentlichen Prinzipien des Vereins sind die feministische Grundhaltung, die 
Parteilichkeit für die Mädchen und jungen Frauen sowie die inklusive und 
interkulturelle Ausrichtung.  







Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat 

• Umfangreiches Informations-, Präventions- und Beratungsangebot für Betroffene, 

Unterstützungspersonen und Multiplikator*innen 

• Vernetzung, Multiplikator*innenschulungen 

• Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 

Landes NRW 

• Persönliche, telefonische und Online-Beratung (E-Mail-und Chatberatung), wenn 

gewünscht auch anonym und bei Bedarf in kurdischer, türkischer und englischer 

Sprache möglich 

• Auch über Messenger Erstkontakt möglich 



Unsere Angebote: Information 

 

• Website mit umfangreichen Informationen zum Thema Zwangsheirat inkl. 

rechtlicher Aspekte, Handlungsempfehlungen, weiterführenden Links und einer 

Übersicht über Hilfeangebote in NRW   

 - zum einen speziell für betroffene Mädchen und junge Frauen, (auch betroffene 

 Jungen und Männer) 

  - zum anderen für Fach- und Vertrauenspersonen  

• Die Website ist smartphone-kompatibel und steht wie das Informationsmaterial in 

Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Albanisch, Französisch und Englisch zur 

Verfügung, sowie z.T. in leichter Sprache und Farsi (Persisch) 

• www.zwangsheirat-nrw.de 

 



Screenshot website 



Screenshot Mädchenseite 



Unsere Angebote: Prävention 

„Mädchen stärken und vor Übergriffen auf die Selbstbestimmung schützen“ 

 

 Jährlich 25-30  kostenfreie Veranstaltung an Schulen in ganz NRW 

- für alle Schulformen – individuelle Konzepte für Förderschulen und Internationale 

Klassen, 

- für Mädchen und junge Frauen ab der 8. Klasse, 

- Vier bis sechs Schulstunden mit ca. 12 Mädchen, im Einzelfall auch ganze 

Projektwochen s.auch http://maedchen.zwangsheirat-nrw.de/projekte.html 

- Durchführung im interkulturellen Team. 

 



Unsere Angebote: Prävention 

„Mädchen stärken und vor Übergriffen auf die Selbstbestimmung schützen“ 

 Ziele: 

• Auseinandersetzung mit Themen wie Geschlechterrollen im interkulturellen 

Kontext, Liebe, Partner*innenwahl, Lebensplanung, Zwangsverheiratung, 

Selbstbestimmungsrechte, etc. 

• differenzsensible Initiierung und Begleitung von Gruppenprozessen zur Stärkung 

der Achtsamkeit für die eigenen Gefühle, Gedanken und Bewertungen und die der 

Mitschülerinnen  

• Raum für „Mädchenthemen“ und eigene Erfahrungen wie z.B. Diskriminierung 

oder andere Gewaltformen 

• Erweiterung des Handlungsrepertoires von Mädchen innerhalb und außerhalb der 

Familie.  

 



Unsere Angebote: Prävention 

„Mädchen stärken und vor Übergriffen auf die Selbstbestimmung schützen“ 

 Ziele: 

• Auseinandersetzung mit Vielfalt 

• Erleben von wertschätzender Kommunikation und Perspektivwechseln 

• Verbesserung der Kenntnis über spezifische Hilfe- und 

Unterstützungsmöglichkeiten für sich selbst bzw. für andere (Teilnehmerin als 

Multiplikatorin) 

 

• Erfahren, dass es legitim ist „sich Hilfe zu holen“, Vorurteile abbauen 



Unsere Angebote: Beratung 

Beratung von Mädchen und Frauen,  

• die von einer Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind, 

• die von Verschleppung bedroht oder betroffen sind, 

• die bereits zwangsverheiratet wurden, 

• die von starker Einschränkung ihrer Selbstbestimmung betroffen sind, 

• die in großen Schwierigkeiten sind, da sie eine Liebesbeziehung führen, die ihnen 

nicht „erlaubt“ ist, ggf. damit erpressbar sind etc., 

• die in großer innerer Not und Ambivalenz sind, eigene Wünsche und die Wünsche 

der Familie zu vereinbaren, 

• in Auseinandersetzung sind ihre Familie zu verlassen, 

• die akut in Schutzunterkunft genommen werden müssen 

 

 

 

 

 

 



Unsere Angebote: Beratung 

• Beratung von Unterstützungspersonen  Fach- und Vertrauenspersonen (z.B. 

Lehrer*innen, Arbeitgeber*innen, Mitschüler*innen, Nachbar*innen), 

• (Erst-)Beratung von Jungen und jungen Männern, 

• Beratung zum Thema Minderjährigenehe 

• Auf Wunsch kann die Beratung anonym sein und auch in kurdisch, türkisch, 

englisch oder mit Hilfe von Dolmetscherinnen in anderen Sprachen durchgeführt 

werden. 

• Für die Hilfe und Unterstützung der Ratsuchenden nutzen wir unser bundesweites 

Netzwerk.  

 



Unsere Angebote: Beratung 

Verschiedene Zugangswege zur Beratung: 

 

• Telefonisch, auch über Messenger (Signal) 

• persönlich im  face-to-face-Kontakt,  

• Online als E-Mail-Beratung oder Chat-Beratung 

• aufsuchend z.B. in der Schule der Betroffenen 

• (über Instagram) 

 

Je nach Bedarf kann die Beratungsform innerhalb eines Beratungsprozesses 

gewechselt werden.  

 



Einführung 

 

 

 

Was ist eine Zwangsheirat? 



Schwerpunkte 

  Zwangsverheiratung - theoretischer Hintergrund 

  Abgrenzungsproblematik zwischen Zwangsverheiratung und arrangierter Ehe 

  Erscheinungsformen von Zwangsehen 

  Interkulturelle Kompetenzen 

  Männer und Frauen als Opfer von Zwangsverheiratung 

  Gewalterfahrungen (familiäre Gewalt) 

  Rechtliche Situation in Deutschland: 

o  Strafrecht 

o  Aufenthaltsrecht 

o  Asylrecht 

  Prävention, Intervention 

  Anonymität 



Begriffsdefinition Einführung 
 

„Zwangsverheiratungen liegen dann vor, wenn mindestens einer der Eheleute durch die 
Ausübung von Gewalt oder durch die Drohung mit einem empfindlichen Übel zum 
Eingehen einer formellen oder informellen (also durch eine religiöse oder soziale 
Zeremonie geschlossenen) Ehe gezwungen wird und mit seiner Weigerung kein 
Gehör findet oder es nicht wagt, sich zu widersetzen.“ (Beirat der Studie des 
Bundesministeriums von 2011) 

 

„Bei Gewalt im Namen der Ehre handelt es sich um Gewalt, die zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung der vermeintlichen Familienehre angewendet wird. Die Gewalt 
fängt an bei psychischem Druck und reicht von emotionaler Erpressung über 
körperliche und sexualisierte Gewalt bis hin zu Zwangsverheiratungen oder so 
genannten Ehrenmorden.“ (Terre des femmes) 

 

 
 

 



Begriffsdefinition Einführung 
 

„Ein Zwangsheirat liegt dann vor, wenn eine Frau oder ein Mann durch 
psychischen oder physischen Druck gegen den eigenen Willen zur Ehe 
gezwungen werden, sei es, weil ihre Weigerung kein Gehör findet, oder sei 
es, weil sie nicht wagen sich zu widersetzen.“ (Gaby Straßburger) 

 

„Eine Zwangsehe liegt dann vor, wenn die Eltern oder die Familie die Braut 
und/oder den Bräutigam durch Androhung oder Anwendung von Gewalt 
zur Heirat zwingen. Sobald einer der Partner mit der Verheiratung nicht 
einverstanden ist und seine Zustimmung nicht gegeben hat bzw. sich zu 
einer Zustimmung genötigt fühlt, ist eine Zwangsheirat gegeben. 

Davon abzugrenzen ist die arrangierte Heirat. Diese wird zwar auch von 
Eltern/Verwandten initiiert oder von Ehevermittlern organisiert, aber im 
Einverständnis der zukünftigen Ehepartner geschlossen.“ 
(Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat, Mädchenhaus Bielefeld e.V.)  

 
 

 

 
 

 



Begriffsdefinition Einführung 
 

 

 

 

Zwangsverheiratung ist eine spezifische Form von Gewalt 
im Familiensystem und hat häufig häusliche Gewalt zur 

Folge 



Rechtliche Grundlagen Einführung 
Völkerrecht 

 Zwangsverheiratung ist eine Menschenrechtsverletzung. „Eine Ehe darf nur 
 im freien und vollem Einverständnis der künftigen Ehegatten geschlossen 
 werden“ (Artikel 16 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
 von 1948) 

Verfassungsrecht 

 Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
 nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
 Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Die Freiheit der Person ist 
 unverletzlich (Artikel 2 Grundgesetz - GG). 

 Die Würde des Menschen ist unantastbar (Artikel 1 GG). 

 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind 
 gleichberechtigt. Der Staat hat die Aufgabe, die tatsächliche Durchsetzung 
 der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und wirkt auf 
 die Beseitigung bestehender Nachteile hin (Artikel 3 GG). 

 

 



Rechtliche Grundlagen Einführung 
 

Strafrecht 

 Seit 2011 im deutschen Strafgesetzbuch eigener Straftatbestand:„Eine 
 Zwangsverheiratung kann mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
 fünf Jahren bestraft werden (§237 StGB).“ 

Zivilrecht: 

 Nach deutschem Gesetz ist die Ehe ein familienrechtlicher Vertrag, der den 
 freien Willen der Ehepartner voraussetzt (§§ 1310 ff Bürgerliches Gesetzbuch 
 BGB). 

Kinder- und Jugendhilferecht 

 Ohne Kenntnis der Eltern können Kinder und Jugendliche vom Jugendamt 
 beraten werden, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage 
 erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an die Eltern der 
 Beratungszweck vereitelt würde (§ 8 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes 
 Buch (VIII). 

Aufenthaltsgesetz, Gewaltschutzgesetz, 

Personenstandgesetz bei „Minderjährigenehe“ 



Rechtliche Grundlagen Einführung 
Exkurs Minderjährigenehe: 

 

Wenn mindestens ein/e Ehepartner*in zum Zeitpunkt der Eheschließung unter 18 Jahre alt war, 
spricht man von einer Minderjährigenehe, oder sogenannter Frühehe. In verschiedenen 
Ländern sind diese Ehen erlaubt und rechtswirksam. 

In Deutschland dürfen Ehen erst ab 18 Jahren geschlossen werden (§ 11 Abs.2 
Personenstandsgesetz PStG)! 

Seit Juli 2017 regelt das "Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen" den rechtlichen Umgang mit 
diesen Ehen. 

 Für diese Regel gibt es keine Ausnahmen. Unter 18 Jahren darf in Deutschland niemand heiraten. 
Dieses Verbot gilt auch für religiöse oder traditionelle Heiraten. Wenn eine Familie eine Heirat 
oder eine Verlobung plant oder durchführt, ist das gegen das Gesetz und kann mit einer 
Geldstrafe bestraft werden. 

 

Bisher keine Handlungsleitfaden, Problem der Umsetzung des Gesetzes, auch z.T. Klagen etc.  

 

www.stopchildmarriage.de 

 

http://www.stopchildmarriage.de/
http://www.stopchildmarriage.de/
http://www.stopchildmarriage.de/
http://www.stopchildmarriage.de/


Zahlen und Fakten Einführung 

Schwierigkeit wissenschaftlich aussagekräftiger Zahlen zum 
Vorkommen von Zwangsverheiratungen in Deutschland 

 Vermutung hoher Dunkelziffer 

Die umfassendste Studie, die derzeit vorliegt, basiert auf einer 
wissenschaftlichen Untersuchung, die im November 2011 vom 
Bundesfamilienministerium vorgestellt wurde: 
„Zwangsverheiratung in Deutschland – Anzahl und Analyse 
von Beratungsfällen“. 

In dieser Untersuchung wurden 2008 insgesamt 3443 von 
Zwangsverheiratung Bedrohte und Betroffene in 830 
Beratungseinrichtungen erfasst. 

 

 



Zahlen und Fakten Einführung 

60% kontaktierten die Beratungseinrichtung bei drohender Zwangsverheiratung, etwa 30 % nach 
vollzogener. 

68% der geplanten /vollzogenen Eheschließungen wurden bzw. sollten in einer staatlich 
anerkannten Form geschlossen werden, 32% ausschließlich durch eine soziale/religiöse 
Zeremonie. 

Knapp 30% waren im Alter bis einschließlich 17 Jahre. 

Rund 40% waren zwischen 18 und 21 Jahren. 

Fast alle Beratenen hatten einen Migrationshintergrund; die meisten gebürtig aus Deutschland 
(32%), gefolgt von der Türkei (23%), Serbien/Kosovo/Montenegro (8%) und dem Irak (6%). 

Etwa 44% besaßen die Deutsche bzw. die Deutsche plus eine weitere Staatsangehörigkeit. 

Als Religionszugehörigkeit wurden folgende benannt: 83% Islam, 9,5% Yesidentum, 3% 
Christentum und 1% Hinduismus. 

Etwa 7% waren männlich. 

67% gaben an, schon in der Erziehung Gewaltanwendungen  

27% wurden mit Waffen und/oder mit Mord bedroht.  

Kritik an Verwendung und Interpretation der Daten! 

 

 

 



Vielfalt der Betroffenen 

Beschreibung der Zielgruppe, die sich selbst oder über Unterstützungspersonen an die 
Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat gewandt hat 

 

• Die Ratsuchenden der FBZ haben eine familiäre Migrationsgeschichte und leben zum größten 

Teil in 2. und 3. Generation in Deutschland, in den letzten Jahren ca. 20-30% aktuell 

Geflüchtete 

• 35% der Betroffenen waren unter 18 Jahre alt, 65% über 18, davon am größten die Gruppe der 

18-21jährigen.  

• Die Familien der Ratsuchenden kommen aus verschiedenen Ländern: z. B. aus Marokko, 

Albanien, Kosovo, Indien,  Sri Lanka, Pakistan, Tunesien, Aserbaidschan, zum größten Teil aus 

Syrien, der Türkei, Irak und Afghanistan. 

• Der Anteil der männlichen Ratsuchenden/Betroffenen  beträgt gemittelt über die Jahre etwa 

9%, Tendenz abnehmend 

• In den Familien herrscht oft eine patriarchale kollektivistische Familien- und 

Kommunikationsstruktur und es gibt Vielfalt 

 

 

 

  



Vielfalt der Betroffenen 

Beschreibung der Zielgruppe der Ratsuchenden 

 

Beratung von über 2200 von Zwangsheirat Bedrohten oder Betroffenen in 14 

Jahren  

 ca. 3/4 aus NRW, 1/4 aus den anderen Bundesländern 

86% drohende oder befürchtet o.ä., 14% vollzogene Zwangsverheiratungen 

Der Erstkontakt entsteht in ca. 2/3 der Fälle über eine Unterstützungsperson 

1/3 melden sich selbst, dann oft über den Online-Zugang 

Der Zugang zur Erstberatung war bei 28% online, bei 65% telefonisch und bei 

7% face-to-face 

 

 

 

 

 

  



Ursachen und Hintergründe Einführung 

Ursachen und Hintergründe für eine Zwangsverheiratung? 

 

Immer ein komplexes Zusammenwirken verschiedener Faktoren: 

 

traditionelle patriarchale Wertemuster 

 

Sogenannte Ehre 

 

prekäre ökonomische Situation - sozio-ökonomische Absicherung 

 

aufenthaltsrechtliche Sicherheit von Familienmitgliedern 

 

fehlende alternative Vorbilder und Werte in der Erziehung bzw.             

 

Wiederholung der Elternerfahrung 

 

 

 

 

 



Ursachen und Hintergründe Einführung 

 
Angst vor Verlust des Ansehens und der ethnischen Zugehörigkeit    
 
Gefühl der Verpflichtung gegenüber der Familie/Community 
 
Innerfamiliäre Gewalt 
 
Maßnahme zur Disziplinierung 
 
Eltern-Kind-Beziehung 

 

 

 

 



Durchsetzung einer Zwangsheirat 

Methoden der Familie zur Durchsetzung einer Zwangsheirat 
 

Unterscheidung von offenen und verdeckten Vorgehen der Familie/Eltern 

  

Psychische Gewalt (Kontrolle, Verlust von Privilegien, Abwertung, verbale 

Aggression, moralische Erpressung, Täuschung, Drohungen mit Verstoßen) 

 

Körperliche Gewalt  

 

Sexualisierte Gewalt (u.a. vorzeitiger Ehevollzug) 

 

Freiheitsentzug und Verschleppung 

 

 



Ursachen und Hintergründe Einführung 

Praxisevaluationsstudie von Strobl und Lobermeier: Zwangsverheiratung: 
Risikofaktoren und Ansatzpunkte zur Intervention: quantitative Auswertung von n=331 
und qualitative biographische Analyse von n=100, die in Papatya betreut wurden 

Ergebnisse:  

 

Kontextbedingungen und Ursachen für Zwangsverheiratungen: s.u. 

 

Auslösende Faktoren: traditionelle Heirats- und Familienpolitik 

 

Akute Anlässe für eine Verheiratung: „mit einem Mann gesehen worden“,  

 Schwangerschaft 

 

 Konzept: Heirat als innerfamiliärer Konflikt 

 





Anzeichen einer Situation von Zwangsheirat 

- Geschwister oder Cousinen/Cousins bereits betroffen von Zwangsheirat oder Zwangsehe 

- Plötzliche Verlobung/Eheschließung 

- Absenzen, Anfragen für längere Abwesenheiten 

- Angst vor Urlaub im Ausland/keine Rückkehr aus Urlaub im Ausland 

- Die/der Betroffene erhält mehr Geschenke oder Aufmerksamkeit 

- Anzeichen für körperliche und psychische Gewalt 

- Kontrolle, auch von Lohn, durch Eltern, Ehegatten/Ehegattin oder das Umfeld 

- Kleidung nach Vorschrift der Eltern 

- Nachlassen von Schul-/Arbeitsleistungen, aber auch von Konzentration, Interesse, Motivation 

- Abbruch der Schule oder Lehre 

- Verbot – durch Eltern oder Gatte/Gattin – einer weiteren Ausbildung oder einer Erwerbsarbeit 

- Familienkonflikte 

- Selbstverletzungen, Suizidversuche 

- Aggressivität 

- Depression 

- Soziale Isolation 

- Auffällige Reaktion der/des Betroffenen, wenn das Thema Gewalt zur Sprache kommt 

- Unerwartete, unerwünschte Schwangerschaft 

- Weibliche Genitalbeschneidung 

Mögliche Anzeichen einer Situation von Zwangsheirat   

-   Geschwister oder Cousinen/Cousins bereits betroffen von  

Zwangsheirat   oder Zwangsehe   

-   Plötzliche Verlobung/Eheschließung   

-   Absenzen, Anfragen für längere Abwesenheiten   

-   Angst vor Urlaub im Ausland/keine Rückkehr aus Urlaub im Ausland   

-   Die/der Betroffene erhält mehr Geschenke oder Aufmerksamkeit   

-   Anzeichen für körperlich e und psychische Gewalt   

-   Kontrolle, auch von Lohn, durch Eltern, Ehegatten/Ehegattin oder  

das Umfeld   

-   Kleidung nach Vorschrift der Eltern   

-   Nachlassen von Schul - /Arbeitsleistungen, aber auch von  

Konzentration, Interesse, Motivation   

-   Abbruch der Schule o der Lehre   

- Verbot  –   durch Eltern oder Gatte/Gattin  –   einer weiteren  

Ausbildung oder einer Erwerbsarbeit   

-   

-   Selbstverletzungen, Suizidversuche   

-   Aggressivität   

-   Depression   

-   Soziale Isolation   

-   Auffällige Reaktion der/des Betroffenen, we nn das Thema Gewalt  

zur Sprache kommt   



Psycho-Soziale Auswirkungen 

Psycho-Soziale Folgen für die Betroffenen 
 

Gefühle: Angst, Wut, Hilflosigkeit, Schuldgefühle, Scham, Unsicherheit, 

Selbstwertminderung, Wahrnehmungsverzerrung,  Ambivalenz, 

Verzweiflung  

Körperliche/psychische Beschwerden: Schlafstörungen, Angststörungen, 

psychosomatische Symptome, Unruhe, Dissoziation, Entwicklung einer 

Posttraumatischen Belastungsstörung, Stresserleben, suizidale 

Gedanken, Essstörungen …  

Verhalten: emotionaler/sozialer Rückzug, Risikoverhalten, Ängstlichkeit, 

Aggressivität, Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche  

 

 Bindungs- und Bildungsabbrüche 

 



Psycho-Soziale Auswirkungen 

 

 

 

   Ambivalenz der Betroffenen 

 

Auswirkungen auf das Helfer*innensystem 

 

 



Psycho-Soziale Auswirkungen 

Sätze von Betroffenen  

 
•  „Weil ich nicht sofort „Nein“ gesagt habe, bin ich jetzt mit Schuld“  

• „Ich bin noch so jung, meine Eltern haben mehr Erfahrung und wissen, was das Beste für 

mich ist“ 

• „Ich will zwar nicht heiraten, aber meine Familie auch nicht verlieren “  

• „Aber eigentlich lieben mich meine Eltern“  

• „Es ist keine Gewalt, mein Vater meint es ja nicht böse“  

• „Das ist normal, das ist bei uns so“ 

• „Ich schäme mich so! Das darf niemand erfahren.“ 

• „Ich bin eben keine Deutsche“ 

• „Ich will nicht undankbar sein, meine Eltern haben mir soviel ermöglicht“ 

• „Wenn ich den Mann nicht heirate zerbricht meine ganze Familie“ 

 

 

 

 



Psycho-Soziale Auswirkungen 

Sätze von Betroffenen  

 

•  „Ich will nicht so egoistisch sein, ich will doch niemanden wehtun“  

• „Ich bin ja auch jetzt schon in dem Alter, ich will meine Eltern auch nicht länger belasten. 

• „Wenn ich gehe, dann müssen meine Schwestern dafür büßen und ich bin schuld“ 

• „Es gibt Regeln, die eben für uns Frauen gelten“   

• „Meine Eltern verkraften es nicht, wenn ich mich dagegen stelle“   

• „Ich möchte reinen Gewissens in die Zukunft schauen, der Schmerz wird vergehen“ 

• „Die Familie ist das Wichtigste und vielleicht werde ich den Mann ja lieben“ 

• „Ich habe keine andere Wahl, meine Familie findet mich überall, keiner kann mich 

schützen“ 

• „Wenn ich den Mann nicht heirate, wird meine Mutter umgebracht …. 

• „Die Liebe kann vielleicht vergehen, aber die Familie bleibt“ 

 
 

 



Beratung bei Zwangsverheiratung 
 

Wichtige Prinzipien der Beratung 

 

klientinnenzentriert    mädchenparteilich 

kultursensibel    kulturreflexiv 

gewaltsensibel     gewaltreflexiv 

traumasensibel    ressourcenorientiert  

Kleinschrittig     anonym möglich 

freiwillig 

 

niedrigschwellige und vielseitige Zugänge vorhalten 

 

Fokus auf die Förderung von Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und 

Gewaltfreiheit 

 



Unterstützungsmöglichkeiten bei Zwangsverheiratung 

Voraussetzung auf Seiten der Beratenden 

 

Kultursensibles Arbeiten 

 

Beraterinnen mit Migrationsgeschichte und Kultur- und Sprachkompetenz als 
Identifikationsmodelle 

 

Critical whiteness, Reflexion/Verarbeitung eigener (familiärer) 
Migrationsgeschichte  

 

Reflexion der Lebenswelt der potentiell Betroffenen 

 

Reflexion von Gewaltstrukturen 

 

Feministische Reflexion von Patriarchalen Strukturen 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 

 

 

 

 

© Mädchenhaus Bielefeld e.V.  

 


